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£eBetrèt>etj?djetung, tïjre £)urdj!)aliimg unb iï)re oorgeitige ^SceiégaBc.
©ine boltStoirtfcpaftlicpe Bluuberei.

©g ift eine ©rfaprungStatfacpe, bie für alle Sätiber
©eltung pat, baß niept einmal bie Hälfte ber abge»

fdjloffenen SebeitSberficperungSberträge in ber Beim
Slbfcplufe bereinbarten gorrn burcp Sob beS Berficper»
ten ober SIBlauf ber BertragSbauer gur beftimmungS»
gemäfeen Siguibation gelangt.

SaS ift freilicp nodp nicpt gleicpbebeutenb mit Ber»

giften bon foldper tgöpe. Stacp fcptoeigerifcpem ©efefe
toirb jebe SebenSberficperung, für meiere minbeftenê
brei gapreSprämien Begabt tourben, unberfalIBar, baê

Çeifet, bie Stidptbegaplung einer fpätern Prämie bat
bann nidjt rnepr ein ©rlöfcpen ber Berfidperung gur
golge, bielmepr mirb bie Berficperung automatifcp mit
entfpreepenbet §erabj|pung ber BerficperungSfumme
in eine betiragSfreie Berfidperung umgetoanbelt; audb

!ann ber Berficperte ibren 9lüctfauf burdb bie 33er-

fidperungSgefeEfcpaft berlangen. Safe baBei ber EftüdE=

laufStoert nidbt ber ©umrne ber eingegaplten B*ä=
mien entfpreepen lann, toirb jebermann einleuchten,
ber berüdEficptigt, bafe bie ©efeïïfcpaft mittlertoeiie baS

SobeSrifilo trug.
©otoobt im galle ber Umtoanblung als Beim StücE»

lauf tann man fomit nidbt bon einem Berluft für ben

Berfüperten fpteepen. SinberS ftebt bie ©adbe beim
eigentlidben Bergidpt, baS peifet, Bei ber preisgäbe ber

Berfidperung, Bebor bie Prämien für brei Berficpe«

rungSjapre begaplt finb.
Siefe Bergicpte finb in ber grofeen SobeSfattberficpe«

rung toeniger gaplreidp als in ber BoIlSberfidperung.
Stuf ben gefamten taufenben BerfidperungSbeftanb be=

gegen, entfallen auf bie natürliche Siguibation burdb
Sob unb Slblauf */s bis IV« °/o, toäprenb ber anormale
SIBgang, toie Stücllauf unb Bergicpte, 1 bis 4*/a °/o

(böbere QapI betrifft BoIlSberfidperung) ausmachen.
Borftepenbe gaplen berüetfieptigen freilidb bie gcille
ber SBieberinlraftfepung etlofcpener Berfidperungen
nidbt, um toelöpe bie obigen Slngaben gu lürgen toären.

SBo liegen bie llrfacben für folcpe oerluftbringenbe
Bergicpte? Unmittelbar unb in erfter Sinie ift bie
Sröfete gabt bon Bergicpten gutücfgufüpren auf baS
bem Berfidperten gefeplicp eingeräumte einfeitige StücE«

irittSrecpt. Senn bie Sitten ber ©efeltfcpaften, toeldbe
im Beibfeiligen gntereffe bon Berficpertem unb S3 er«
fidperer jeben Bergidpt betämpfen, machen als ©rünbe
borgeitiger Sluflöfung nambaft: Borableben bon grau
ober ®inb, gu beren ©unften bie Berfidperung abge»
fdbloffen toar, Slntritt einer ©teile mit BenfionSberecp«
tigung, ©intritt in einen S3erein mit ©terbetaffe, Stuf»
gäbe eines Berufes mit befonberm Stifilo unb ähnliches.

©oldbe ©rünbe laffen ben Bergidpt berfiänblidp unb
bie bamit für ben Bergicptenben berbunbene Ber«
mögenSeinbufee berfdbmerglicb erfepeinen.

Bedauerlicher finb bie gtoeifelloS gablreidbern gälte,
too eine Berfcplecpierung ber finangielten S3erl)ältniffe
beS Berfidperten gum Bergicpte führte, greilicp man«
gelt eS biebei fepr oft toeniger an ber tatfädplicpen
SWöglidpteit, als am feften SBilten unb ber gäpigleit
gur Surdbfübrung beS einmal als richtig ertannten
©ntfdpIuffeS. Sie SebenSberfidberung Befriebigt ja lein

augenblidflicpeS BebürfniS; bie Beibehaltung fefet beS«

halb bie forigefefeie Betätigung eines pauSpälterifbpen
©inneS unb beS SSiüenS gur Borforge borauS. ©onft
legen gaplungSfdptoierigteiten ober eintretenbe anbere
Bebürfniffe bie Berfucpung nahe, bie Berfidberung,
toeldbe getoiffe Dp fer peifdpi, aufgugeben.

Ser Berficperte mufe fiep barüber Ilar fein, bafe ein
Bergidpt für ihn ftets eine ©inbufee bebeuiet, benn er
berliert bie begablten Brämien (fofern nidbt minbe«
ftenS brei boUe gapreSprämien begablt toaren)..Hann
ihm lein Stecht auf ©ntfcpäbigung gugefprodben toer«
ben? Sie grage mufe berneint toerben. gür bie Slb»

lepnung eines ©nifdpäbigungSanfprucpeS bei Bergicp«
ten (bor gaplung ber britten gapreSprämie) ging ber

©efepgeber bon folgenben ©rtoägungen auS:
Sie borgeitige Sluflöfung bon erft fo turg beftepen«

ben Berficperungen bebeutet leine Bereicherung ber
BerficperungSgefeHfcpaften. @S toürbe fa bon aufeer«

orbentlicper Dberfläcplicpteit unb ®urgficpiigleit geu«

gen, toenn man annehmen tooltie, bie ©efeltfcpaften
hätten in folcpen gälten aufeer ber SluSfteUung ber
Sßolice toeber Strbeit noep Sîifito gepabt. Sîur bie Ber«

teilung beS StifitoS auf eine möglicpft grofee gapl bon
Bolicen ermöglicht fa baS BerficperungSgefcpaft. Sa
nun bie borgeitig aufgehobenen Berficperungen toäp«

renb 1 bis 3 gapren beS ©cpupeS teilpaftig toaren,
müffen ipnen auep bie Bifiten anteilig belaftet toerben.

Sie lepte Bublitation ber ©efettfepaften betoeift, toie

fepr biefeS Stifito ins ©etoiept fällt. Sanacp tourben
nämlich im erften §albjapr 1933 an 100 Berficperun»

gen, bie erft 1 bis 2 gapre beftunben, total granlen
438 044.30 auSbegapIt, toofür an Brämien erft gr.
47183.— einbegaplt toaren.

überbieS lonftatierte baS ©ibgenöffifdbe Stmt, bafe

bei BücEiriii bon einer Berficperung naep gaplung bon
blofe einer gapreSprämie febe ©efeltfcpaft einen Ber»

luft erleibet, berurfaept burcp bie anteiligen Soften
für Slrgtunterfucpung, ©epälter an SlngefteUte, Brobi»
fionen an Slgenten, Steifefpefen, Sruclfacpen, ©teuern
ufto.; auep bei Bergicpt naep Begaplung bon gtoei gap»
reSprämien ift ber ©etoinn berart gering, bafe er nur
als teiltoeifer SluSgleicp für geleiftete Slrbeit unb ge«

trageneS Stifilo gelten lann.

gm allgemeinen gntereffe müffen beSpalb alle Sin»

ftrengungen gemaept toerben, um folcpe für alte Seile
unerfreuliche Berlufte gu bermeiben: ©tunbung bet
Brämien, Berlängerung ber BerficperungSbauer, Sin«

berung ber BerficperungSform, notfalls §erabfe|ung
ber BerficperungSfumme bon feiten ber ©efeltfcpaften,
Bereitfcpaft gu borübergepenber ©infcpränlung gtoedlS

©rpaltung beS BerficperungSfcpubeS auf ©eile ber Ber»
fieperten bermögen in fepr bielen gäHen einen SluS»

toeg gu bieten unb bor Berluften gu betoapren. Ber«
geffen toir niept, bafe für baS Urteil über Kultur unb
moralifcpe BilbungSftufe eines BoIleS niept allein gapl
unb §öpe ber abgefdploffenen Berficperungen als mafe»

gebenb angefepen tourben, fonbern ebenfofepr „bie
gröfeere ober geringere Qäpigleit, mit toelcper bie Ber»

fidperungen feftgepalten toerben."

Lebensversicherung, ihre Durchhaltung und ihre vorzeitige Preisgabe.
Eine volkswirtschaftliche Plauderei.

Es ist eine Erfahrungstatsache, die für alle Länder
Geltung hat, daß nicht einmal die Hälfte der abge-
schlossenen Lebensversicherungsverträge in der beim
Abschluß vereinbarten Form durch Tod des Versicher-
ten oder Ablauf der Vertragsdauer zur bestimmungs-
gemäßen Liquidation gelangt.

Das ist freilich noch nicht gleichbedeutend mit Ver-
zichten von solcher Höhe. Nach schweizerischem Gesetz

wird jede Lebensversicherung, für welche mindestens
drei Jahresprämien bezahlt wurden, unverfallbar, das

heißt, die Nichtbezahlung einer spätern Prämie hat
dann nicht mehr ein Erlöschen der Versicherung zur
Folge, vielmehr wird die Versicherung automatisch mit
entsprechender Herabsetzung der Versicherungssumme
in eine beitragsfreie Versicherung umgewandelt; auch

kann der Versicherte ihren Rückkauf durch die Ver-
sicherungsgesellschaft verlangen. Daß dabei der Rück-

kaufswert nicht der Summe der eingezahlten Prä-
mien entsprechen kann, wird jedermann einleuchten,
der berücksichtigt, daß die Gesellschaft mittlerweile das

Todesrisiko trug.
Sowohl im Falle der Umwandlung als beim Rück-

kauf kann man somit nicht von einem Verlust für den

Versicherten sprechen. Anders steht die Sache beim
eigentlichen Verzicht, das heißt, bei der Preisgabe der

Versicherung, bevor die Prämien für drei Versiche-

rungsjahre bezahlt sind.

Diese Verzichte sind in der großen Todesfallversiche-
rung weniger zahlreich als in der Volksversicherung.
Auf den gesamten laufenden Versicherungsbestand be-
zogen, entfallen auf die natürliche Liquidation durch
Tod und Ablauf bis 11/» "/<>, während der anormale
Abgang, wie Rückkauf und Verzichte, 1 bis 41/-°/o
(höhere Zahl betrifft Volksversicherung) ausmachen.
Vorstehende Zahlen berücksichtigen freilich die Fälle
der Wiederinkraftsetzung erloschener Versicherungen
nicht, um welche die obigen Angaben zu kürzen wären.

Wo liegen die Ursachen für solche verlustbringende
Verzichte? Unmittelbar und in erster Linie ist die
größte Zahl von Verzichten zurückzuführen auf das
dem Versicherten gesetzlich eingeräumte einseitige Rück-

trittsrecht. Denn die Akten der Gesellschaften, welche
im beidseitigen Interesse von Versichertem und Ver-
sicherer jeden Verzicht bekämpfen, machen als Gründe
vorzeitiger Auflösung namhaft: Vorableben von Frau
oder Kind, zu deren Gunsten die Versicherung abge-
schloffen war, Antritt einer Stelle mit Pensionsberech-
tigung, Eintritt in einen Verein mit Sterbekasse, Auf-
gäbe eines Berufes mit besondern! Risiko und ähnliches.

Solche Gründe lassen den Verzicht verständlich und
die damit für den Verzichtenden verbundene Ver-
mögenseinbuße verschmerzlich erscheinen.

Bedauerlicher sind die zweifellos zahlreichern Fälle,
wo eine Verschlechterung der finanziellen Verhältnisse
des Versicherten zum Verzichte führte. Freilich man-
gelt es hiebei sehr oft weniger an der tatsächlichen
Möglichkeit, als am festen Willen und der Zähigkeit
zur Durchführung des einmal als richtig erkannten
Entschlusses. Die Lebensversicherung befriedigt jakein

augenblickliches Bedürfnis; die Beibehaltung setzt des-

halb die fortgesetzte Betätigung eines haushälterischen
Sinnes und des Willens zur Vorsorge voraus. Sonst
legen Zahlungsschwierigkeiten oder eintretende andere
Bedürfnisse die Versuchung nahe, die Versicherung,
welche gewisse Opfer heischt, aufzugeben.

Der Versicherte muß sich darüber klar sein, daß ein
Verzicht für ihn stets eine Einbuße bedeutet, denn er
verliert die bezahlten Prämien (sofern nicht minde-
stens drei volle Jahresprämien bezahlt waren).Kann
ihm kein Recht auf Entschädigung zugesprochen wer-
den? Die Frage muß verneint werden. Für die Ab-
lehnung eines Entschädigungsanspruches bei Verzich-
ten (vor Zahlung der dritten Jahresprämie) ging der
Gesetzgeber von folgenden Erwägungen aus:

Die vorzeitige Auflösung von erst so kurz bestehen-
den Versicherungen bedeutet keine Bereicherung der
Versicherungsgesellschaften. Es würde ja von außer-
ordentlicher Oberflächlichkeit und Kurzsichtigkeit zeu-
gen, wenn man annehmen wollte, die Gesellschaften
hätten in solchen Fällen außer der Ausstellung der

Police weder Arbeit noch Risiko gehabt. Nur die Ver-
teilung des Risikos auf eine möglichst große Zahl von
Policen ermöglicht ja das Versicherungsgeschäft. Da
nun die vorzeitig aufgehobenen Versicherungen wäh-
rend 1 bis 3 Jahren des Schutzes teilhaftig waren,
müssen ihnen auch die Risiken anteilig belastet werden.
Die letzte Publikation der Gesellschaften beweist, wie
sehr dieses Risiko ins Gewicht fällt. Danach wurden
nämlich im ersten Halbjahr 1933 an 199 Versicherun-

gen, die erst 1 bis 2 Jahre bestunden, total Franken
438 944.39 ausbezahlt, wofür an Prämien erst Fr.
47 183.— einbezahlt waren.

Überdies konstatierte das Eidgenössische Amt, daß
bei Rücktritt von einer Versicherung nach Zahlung von
bloß einer Jahresprämie jede Gesellschaft einen Ver-
lust erleidet, verursacht durch die anteiligen Kosten
für Arztuntersuchung, Gehälter an Angestellte, Provi-
sionen an Agenten, Reisespesen, Drucksachen. Steuern
usw.; auch bei Verzicht nach Bezahlung von zwei Iah-
resprämien ist der Gewinn derart gering, daß er nur
als teilweiser Ausgleich für geleistete Arbeit und ge-
tragenes Risiko gelten kann.

Im allgemeinen Interesse müssen deshalb alle An-
strengungen gemacht werden, um solche für alle Teile
unerfreuliche Verluste zu vermeiden: Stundung der
Prämien, Verlängerung der Versicherungsdauer, Än-
derung der Versicherungssorm, notfalls Herabsetzung
der Versicherungssumme von feiten der Gesellschaften,
Bereitschaft zu vorübergehender Einschränkung zwecks

Erhaltung des Versicherungsschutzes auf Seite der Ver-
sicherten vermögen in sehr vielen Fällen einen Aus-
weg zu bieten und vor Verlusten zu bewahren. Ver-
gessen wir nicht, daß für das Urteil über Kultur und
moralische Bildungsstufe eines Volkes nicht allein Zahl
und Höhe der abgeschlossenen Versicherungen als maß-
gebend angesehen wurden, sondern ebensosehr „die
größere oder geringere Zähigkeit, mit welcher die Ber-
sicherungen festgehalten werden."
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